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Wildschaden - Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern - Kanton Bern

Es handelt sich dabei um die geschÃ¼tzten Arten Wolf, Luchs, BÃ¤r, Biber, Fischotter und. Adler. Wo wird nicht entschÃ¤digt ? â€¢ Bei SchÃ¤den auf Bundes- oder ... 
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Wildschaden Verhütung und Entschädigung Grundsätzliches Wo die Interessen des Menschen den angestammten Lebensraum von Wildtieren berühren, kann es zu Schadensituationen kommen. Solche Wildschäden lassen sich allerdings in den meisten Fällen durch geeignete Schutzmassnahmen oder durch entsprechendes Verhalten verhindern. Übersteigt der Verhütungsaufwand jedoch das Zumutbare oder entsteht trotz Schutzmassnahmen dennoch ein gewisser Schaden, so besteht unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung.



Rechtliche Grundlagen Das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel verpflichtet die Kantone, Massnahmen zur Verhütung von Wildschäden zu treffen und Schäden, welche jagdbare Tiere an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren anrichten, angemessen zu entschädigen. Bundesrat und Jagdgesetzgebung legen zudem fest, gegen welche jagdbaren und geschützten Tiere sogenannte Selbsthilfemassnahmen erlaubt sind und welche Schäden durch geschützte Tierarten im Sinne einer Ausnahme ebenfalls vergütet werden. Das bernische Gesetz über Jagd und Wildtierschutz erteilt gleichzeitig dem Regierungsrat die Kompetenz, nähere Einzelheiten in einer Verordnung festzuhalten.



Wildschadenverordnung (WSV) Die „Verordnung über die Verhütung und Entschädigung von Wildschäden“, enthält die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.



Verhütung Zur Verhütung von Wildschäden sind grundsätzlich alle zumutbaren Schutzmassnahmen vorzunehmen. Welche Massnahme sich im Einzelfall anbietet, hängt von der Art des Schadens ab. Für viele Situationen gibt es bewährte mechanische oder chemische Schutzmittel. Das Jagdinspektorat kann ausserdem an aufwendigere Verhütungsmassnahmen (z.B. Umzäunung von grösseren Pflanzungen) Beiträge sprechen. Eine gezielte Regelung der Jagd trägt dazu bei, die Bestände der jagdbaren Wildarten dem vorhandenen Lebensraum anzupassen. Die Jagd hilft also ebenfalls mit, Wildschäden zu verhüten oder mindestens zu begrenzen. In Ausnahmefällen ist auch der Wildhüter ermächtigt, einzelne geschützte oder jagdbare Tiere zu erlegen, wenn diese erheblichen Schaden anrichten und der Abschuss eine wirklich dauerhafte Lösung verspricht.



Zulässige Selbsthilfe Eine handlungsfähige Person, die durch Fuchs, Dachs, Stein- und Baummarder, Waschbär, Rabenkrähe, Saatkrähe, Elster, Eichelhäher, Türkentaube, Star, Amsel und verwilderte Haustaube einen Schaden an ihren Haustieren, landwirtschaftlichen Kulturen oder selber genutzten Liegenschaften erleidet, ist berechtigt, die Schaden verursachenden Tiere zu vergrämen oder soweit notwendig zu erlegen oder einzufangen und zu töten. Sie wendet alle Sorgfalt an, um dem Tier unnötige Qualen zu ersparen und seine Würde zu bewahren sowie um Muttertiere während der Brut- und Aufzuchtzeit zu schonen. Für den Abschuss dürfen nur gestattete Jagdwaffen und Munition verwendet werden. Steinmarder, Baummarder und Vögel dürfen auch mit Kleinkalibergewehren erlegt werden.



Tierart



Wann?



Fuchs Dachs Waschbär Stein- und Edelmarder jederzeit Rabenkrähe Elster Eichelhäher Saatkrähe verwilderte Haustaube Türkentaube Star Amsel



Wo?



Erlaubte Waffen und Hilfsmittel



Ausserhalb des Waldes und nur im Umkreis von 100 m um bewohnte Gebäude



Gestattete Jagdwaffen, Kastenfallen im innern von Gebäuden sowie unter Vordächern (Art. 20 JaV)



Gestattete Jagdwaffen



16. Juni bis 1. März



Innerhalb der Marchen der genutzten Liegenschaft und ausserhalb des Waldes



zusätzlich erlaubt sind Kleinkalibergewehre



Diese Selbsthilfemassnahmen sind mit Ausnahme der eidgenössischen Jagdbanngebiete, der eidgenössischen Wasser- und Zugvogelreservate, derjenigen Naturschutzgebiete, in denen die Jagd verboten ist und Gebieten mit Jagdverbot, grundsätzlich überall gestattet. Der Abschuss von Füchsen, Dachsen, Mardern und Waschbären muss dem Wildhüter innert zwei Tagen gemeldet werden. Über weitere Bedingungen zur Selbsthilfe gibt der zuständige Wildhüter gerne Auskunft.



Was wird entschädigt? Vergütet werden grundsätzlich nur Schäden, den jagdbare Tiere an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren anrichten. Bei Personen- und Sachschäden sowie Schäden durch geschützte Wildtiere besteht dagegen kein Anspruch auf eine Entschädigung.



Laut Gesetz sind in der Schweiz folgende Tierarten jagdbar: Rothirsch Sikahirsch Gämse Wildkaninchen Dachs Marderhunde Birkhahn* Ringeltaube Nebelkrähe* Blässhuhn Waldschnepfe Eichelhäher



Wildschwein Mufflon Feldhase* Murmeltier Edelmarder Waschbär Scheehuhn* Türkentaube Fasan Kormoran Rabenkrähe verwilderte Haustaube



Damhirsch Reh Schneehase* Fuchs Steinmarder verwilderte Hauskatze Rebhuhn* Kolkrabe Haubentaucher* Wildenten Elster Saatkrähe



Alle übrigen Arten gelten in unserem Land als geschützt! * = Diese Arten geniessen im Kanton Bern zusätzlich definitiven oder vorübergehenden Schutz



Welche Ausnahmen gibt es ? In genau sechs Fällen weicht das Bundesgesetz von seinem Grundsatz ab und verpflichtet die Kantone, allfällige Schäden durch geschützte Tiere zu vergüten. Es handelt sich dabei um die geschützten Arten Wolf, Luchs, Bär, Biber, Fischotter und Adler.



Wo wird nicht entschädigt ? • •



Bei Schäden auf Bundes- oder Staatsdomänen. Bei Schäden in Gärtnereien und Baumschulen



Wann wird nicht entschädigt ? • • • •



Wenn es sich um Bagatellschäden handelt (unter Fr. 100.--) Wenn der Schaden von Tieren verursacht wurde, gegen die Selbsthilfemassnahmen gestattet sind. Wenn der Schaden durch zumutbare Schutzmassnahmen hätte verhindert werden können. Wenn Ursache und Umfang des Schadens nicht mehr festgestellt werden können.



Was wird nicht entschädigt ? • • •



Schäden an Obstbäumen und nicht standortgerechten Baumarten. Grasschäden verursacht durch Gämsen, Hirsche, Steinböcke sowie Wildschweine in Sömmerungsgebieten oberhalb der Waldgrenze. Grasschäden verursacht durch Rehe.



Wie vorgehen ? Für jeden Schaden über Fr. 100.-- muss ein amtliches Gesuchsformular ausgefüllt und beim Jagdinspektorat eingereicht werden. Wildschadenformulare können bei den Gemeinden oder beim Jagdinspektorat bezogen werden. Das Jagdinspektorat beauftragt darauf den zuständigen Wildhüter mit der Schätzung. Wird das Schatzungsergebnis nicht anerkannt, veranlasst das Jagdinspektorat eine Nachschätzung und teilt die danach ermittelte Vergütungssumme schriftlich mit. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen bei der Volkswirtschaftsdirektion Beschwerde geführt werden. Die damit verbundenen Kosten trägt die im Verfahren unterliegende Partei.



Jagdinspektorat des Kantons Bern Schwand 17 3110 Münsingen Tel. 031 / 720 32 12



Adresse des zuständigen Wildhüters:



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Jahresbericht 2012 - Kanton Bern 

Franz Maring. Allgemeines ...... mon aus der Verpackung in das Lebens- mittel migrieren. ... mon in die Lebensmittel migriert, die ge- messenen Gehalte aber ...










 


[image: alt]





Jahresbericht 2012 - Kanton Bern 

aus SÃ¼damerika und eine aus Thailand. Dabei Ã¼berschritt ..... Thailand enthielt 100 mg/kg des nicht de- klarierten ..... vor allem bei Kindern beliebten Produkten.
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Regierungsrichtlinien 2011-2014 - Regierungsrat des Kantons Bern 

mer sind in Bezug auf Weiterbildung, berufliche und rÃ¤umliche. MobilitÃ¤t noch stÃ¤rker .... Totalrevision: Aus der Standortbestimmung 2010 zum Massnahmen-.
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Regierungsrichtlinien 2011-2014 - Regierungsrat des Kantons Bern 

Kindern und Jugendlichen die bestmÃ¶gliche Ausbildung. ..... Umstand, dass nicht alle Kosten auf die Verursacher abgewÃ¤lzt werden. ..... Coaching aus.
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Bern Bern 

Farben im Digital- und Offsetdruck. - Die Daten sind im CMYK-Farbmodus anzulegen. Farbabweichungen, die aus. RGB-Daten resultieren, kÃ¶nnen nicht ...
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Standorte der Photovoltaikanlagen - Kanton Bern 

29.08.2013 - Kirchgasse 7. VerwaltungsgebÃ¤ude. 30. Ostermundigen Obere Zollgasse 74. Zentrallager. 40. Emmenmatt. SchÃ¼pbachstrasse 72. Zentrallager.
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Lehrgangsbestimmungen Pflegehelferin ... - SRK Kanton Bern 

10.09.2015 - 8 Versicherung. Teilnehmende mÃ¼ssen gegen Krankheiten, Betriebs- und NichtbetriebsunfÃ¤lle versichert sein. Alle. Versicherungen sind durch ...
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Vortrag - Grosser Rat - Kanton Bern 

29.10.2014 - Immobilienmanagement; mehrjÃ¤hriger Verpflichtungskredit .... GestÃ¼tzt auf die diesbezÃ¼gliche PlanungserklÃ¤rung des Grossen Rates vom ...
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Vortrag - Grosser Rat - Kanton Bern 

29.10.2014 - beantragt, damit die nÃ¶tigen Mass- nahmen zur ... Mit dem beantragten Kredit sollen die geeigneten Softwares, wie ein Computer-Aided Facility.
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NatÃ¼rliche Personen Merkblatt 5 - Finanzdirektion des Kantons Bern 

Merkblatt 5 / NatÃ¼rliche Personen / ab 2016. MB 5. Investitionen, die dem Energiesparen oder dem Umweltschutz (E) dienen, kÃ¶nnen wie Unterhalt zum Abzug ...
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06.03.2016 NPZ Bern - Reitverein Bern 

06.03.2016 - Depot. Boxe muss bis zum Nennschluss bestellt und bezahlt werden. Es hat ... Depot wird bei Abgabe der sauberen Boxe zurÃ¼ckerstattet.
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Vernehmlassung Steuergesetzrevision 2019 - SP Kanton Bern 

20.06.2017 - BegrÃ¼ndung: Wir wollen, im Sinne der Energiestrategie, Photovoltaik-Anlagen nicht unnÃ¶tig steuerlich belasten, da sich die wirtschaftlichen ...
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Im GesprÃ¤ch - StandortfÃ¶rderung Kanton Bern 

schaft, Wissenschaft und Leben im Kanton Bern, SchweizÂ» erscheint zweimal jÃ¤hrlich in Deutsch,. FranzÃ¶sisch und Englisch in einer Auflage von 4000 Exemplaren Bildnachweise: Daniel .... Weil es die Spindel, die Ernst Fischer 1939 fÃ¼r die. Inbetrie










 


[image: alt]





Im GesprÃ¤ch - StandortfÃ¶rderung Kanton Bern 

Neue Unternehmen in der Region ..... Unternehmen zuletzt 2014 seine ProduktionsflÃ¤che. ..... der 2001 durch die Fusion der Unternehmen Amerisource und.
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Formular - Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion - Kanton Bern 

Wenn Sie im EU-Staat in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind: Lesen Sie bitte unser Informationsblatt â€žInforma- tionen fÃ¼r Personen, die sich zur ...
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Vernehmlassung Steuergesetzrevision 2019 - SP Kanton Bern 

20.06.2017 - BegrÃ¼ndung: Wir wollen, im Sinne der Energiestrategie, Photovoltaik-Anlagen nicht unnÃ¶tig steuerlich belasten, da sich die wirtschaftlichen ...
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3003 Bern 

Auch der Kartoffelanbau â€“ hier wÃ¼rde es sich um eine Hackfrucht handeln - hat bereits die ... Zudem erwartet man vom kÃ¼nftigen Standortkanton eine Aktien-.
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Erlacherhof, Junkerngasse 49 - Wirtschaftsraum Bern - Stadt Bern 

04.08.2014 - Zukunft des Standortes Bern der Berner Fachhochschule (BFH) ... Praktika der Bachelor-Studierenden Ã¼ber die Dozierenden-TÃ¤tigkeit zahlrei-.
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Erlacherhof, Junkerngasse 49 - Wirtschaftsraum Bern - Stadt Bern 

04.08.2014 - VerwaltungsrÃ¤tin Zentrum SchÃ¶nberg Demenz- und Palliativcare. â€¢ Holger Baumann,. 031 632 28 01. Vorsitzender GeschÃ¤ftsleitung Inselspital ...
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Kanton Bern Auszug aus dem Protokoll Canton de Berne des ... 

Artikel 3 der Spitalversorgungsverordnung vom 30. November 2005 (SpW, BSG 812.112),. - Regierungsratsbeschluss 1143 vom 27. Juni 2007 betreffend die ...
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Ortsplan Bern 

Internet (URL). E-Mail. Kanton. Es gelten folgende Vertragsbedingungen: ... Auftraggebers kostenlos geÃ¤ndert. Das Recht auf Minderung und/oder. RÃ¼cktritt wird ...
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Spitalliste des Kantons Luzern - Kanton Luzern 

22.03.2016 - StationÃ¤re Psychotherapie inkl. soma- topsychischer Behandlungen. Schwere EssstÃ¶rungen. Psychiatrische. Rehabilitation. Krisenintervention ...
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Spitalliste des Kantons Luzern - Kanton Luzern 

22.03.2016 - b b b. HÃ¤matologie. HAE1. Aggressive Lymphome und akute LeukÃ¤mien. HAE1.1. Hoch-aggressive Lympho- me und akute LeukÃ¤mien.
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Bern schwarz - offene kirche 

Griote (SÃ¤ngerin, TÃ¤nzerin, Dichterin) aus Burkina Faso. 19.00 h iSena, Brasilien/Schweiz | Brasilianische Leichtigkeit mit popig funkiger WÃ¼rze. 20.30 h Kerty la ...
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